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Nach dem Planungsentwurf soll nordöstlich der Fruchtsaftkelterei 
Dreher an der Wutach ein Baugebiet mit 20 Bauplätzen entstehen, 
das die dortigen städtebaulichen Restriktiven berücksichtigt. Auf 
eine für das Gebiet mögliche Planungslösung zum Hochwasser-
schutz konnte und wollte sich der Städteplaner nicht festlegen, da 
die Planungsgrundlagenermittlung noch nicht abgeschlossen ist. 
Aus der ersten Anhörung der Träger öffentlicher Belange verspricht 
sich der Städteplaner diejenigen Informationen zu erhalten, anhand 
derer der weitere Fortgang des Bebauungsplanverfahren beurteilt 
werden kann. Das Ergebnis der ersten Anhörung des Landratsamt 
Waldshut  -Amt für Umweltschutz- sowie des Regierungspräsidiums 
Freiburg konnte nicht alle Gemeinderäte dazu bewegen dem 
Aufstellungsbeschluss zur städtebaulichen Überplanung des Gebiets 
„Nack“  vorbehaltslos  zuzustimmen. So wie der Städteplaner 
erhoffen sie sich aus der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
diejenigen Informationen eine weitere Entscheidung zur Fortset-
zung des Planungsverfahrens zu treffen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde im Gemeinderat einstimmig gefasst.    
     
Kindergartenplanung der Gemeinde Lauchringen für die 
Jahre 2008 bis 2009    
 

Die Kindergartenplanung zeigt für die Planungsjahre auf:  
 
-  wie ist das Platzangebot für Kindergartenkinder von 3 - 6  
   Jahren ist. Kann der Platzanspruch erfüllt werden? 
 
-  inwiefern  die bestehenden Betreuungsangebotsformen mit  
   der Nachfrage übereinstimmen; 
 
-  wie der Ausbaustand der Kleinkinderbetreuung im Bezug auf  
   die gesetzlichen Vorgaben und örtliche Nachfrage ist;     
 
-  welche weiteren Betreuungsangebote und Betreuungsformen  
   (Grundschulkindbetreuung / Ferienbetreuung) die Gemeinde  
   vorhält und solche, die sie noch nicht anbieten kann;   
 
- welche Änderungen sich aus der Bedarfsplanung hinsichtlich  
   der Betreuungsangebote ergeben.  
 
Die Bedarfsplanung für 2008 + 2009 basiert, wie in den zurücklie-
genden Planjahren, auf den Ergebnissen der Elternumfrage, sowie 
der Auswertung der Daten des  Meldeamtes/Statistischen Lan-
desamtes und Kommunalverbandes  für Jugend und Soziales.  
 
In den Jahren 2008 + 2009 kann der Kindergartenplatz für 3-6-
jährige erfüllt werden.  Entsprechend dem Ergebnis der Elternum-
frage besteht eine Nachfrage  nach 
 
-  weiteren Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige, für Kinder ab  
    2 Jahren und 2 Jahre + 9 Monate; 
-   Ganztagesbetreuungsplätzen für Kinder von 3-6 Jahren; 
-   reinen Nachmittagsbetreuungsplätze;  
-   Plätzen mit Verlängerter Öffnungszeit bis 13:45 Uhr; 
-  Betreuungsmöglichkeiten über die Mittagszeit mit Mittagessen  
    für Kinder der Regelgruppe und VÖ-Gruppe; 
-   Plätzen mit gemischten Betreuungsformen „VÖ/Regelgruppe“, 
    damit bei einer geänderten Bedarfslage kein Gruppenwechsel  
    erforderlich wird; 
-   Betreuungsplätzen während den Kindergartenferien im Alter-    
    segment von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, vorwiegend für   
    eine Halbtagsbetreuung und nicht nur in den Sommerferien; 
-   Hortplätzen für Grundschulkinder und einer Betreuungsform  
    für Grundschüler  bis täglich 16:00 Uhr; 
 
Erste mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Betreu-
ungsangebots;  
 

Kindergarten „St. Vinzenz“:  
 

� Ausbau der Kleinkindbetreuung von 7 auf 10 Plätzen 
 (ganztags) 
 
� Ausbau der Ganztagesbetreuung (Kinder von 3 – 6 

 Jahre) von 8 auf 15 Plätzen; 

� Umwandlung von drei Betreuungsgruppen in gemischte    
        Gruppenformen VÖ/RG; 
  
� Auslagerung einer VÖ/Regelgruppe in das Anwesen 

 Selbach, zwecks Raumgewinnung; 
 
� Ausbau des Gruppenraum 4 zur Mittagszeitbetreuung, 

 bis 2009 Nutzung als Krippenraum für die Kleinkind-
 gruppe   

 
   Kindergarten „St. Elisabeth:  

 
� Einrichtung von 5 Kleinkindbetreuungsplätzen (Alter: 2  –    

        3 Jahre) in einer Altersgemischten Gruppe mit insge-
 samt 15 Kindern, Betreuungszeit wie VÖ-Gruppe; 
   
� Umwandlung einer RG-Gruppe in eine gemischte 

 VÖ/RG-Gruppe; 
 

  Grundschulkinder:  
 
Einführung der Ganztagesschulbetriebes an der Grundschule 
Unterlauchringen zum Schuljahr 2009/10;  
 
Ferienbetreuung:  
 
Weiterer Ausbau des Angebots in Zusammenarbeit mit dem 
Familienzentrum auch in den übrigen Ferienzeiten;  
 
Kleinkindbetreuung:  
 
Ausbau der Kleinkindbetreuungsplätze bis 2010  in Höhe von 15 
– 20% der Zahl der unter dreijährigen Kinder. Dies entspricht 
dem Bau und dem Betrieb einer Kleinkindbetreuungseinrichtung 
von 3 bis 4 Gruppen mit ca. 40 Plätzen.  
 
Der Gemeinderat hat der von der Verwaltung aufgestellten Be-
darfsplanung insgesamt zugestimmt und die ersten Maßnahmen 
zur Verbesserung des Betreuungsangebots zum Kindergarten-
jahr 2008/2009 beschlossen.  

  
 
Kabelverlegungsarbeiten im Industriegebiet Wiggenberg  
 
Bestimmte Ortsbereiche der Gemeinde können über das Netz der 
Deutschen Telekom noch nicht mit DSL versorgt werden. Beson-
ders gravierend ist die Unterversorgung im Industriegebiet Wig-
genberg. Eine gute Anbindung an die Kommunikationsnetze ist 
heute  für viele Betriebe eine grundlegende Voraussetzung, am 
Markt  mithalten  zu können. So erhält die Versorgung mit DSL bei 
der Wahl des Firmenstandorts immer mehr an Bedeutung. Zur 
Verbesserung der Versorgung der Betriebe mit DSL  und zur 
Steigerung der Attraktivität des Gewerbegebiet für neue Gewerbe-
treibende soll im Zuge  der Fertigstellung der Fahrbahnbeläge im 
Industriegebiet Wiggenberg ein Datenkabel verlegt werden. Die 
Kabelverlegungsarbeiten wurden auf der Grundlage der VOB 
ausgeschrieben. Den Zuschlag erteilte der Gemeinderat dem 
günstigsten Anbieter, der Fa. Schleith GmbH, Rheinfelden, zum 
Angebotspreis von 109.875,65 EUR.  
 
Widmung Kinderspielplatz Untermark:  
 
Der Kinderspielplatz im Baugebiet Untermark wurde bereits vor 30 
Jahres angelegt, ursprünglich war das Gelände im Bebauungsplan 
als Gelände für den Bau eines Kindergartens ausgewiesen. Durch 
die Nutzungsänderung hat der Kinderspielplatz im Rahmen des 
Bebbauungsplanerlasses Untermark II. Bauabschnitt keine öffentli-
che Widmung erfahren und war rein rechtlich der öffentlichen 
Nutzung nicht zugänglich. Im Rahmen der Abrechnung der Er-
schließungsanlagen im Baugebiet Untermark I. und II. Bauabschnitt 
ist es erforderlich, den Kinderspielplatz auf Flst. Nr. 2555 (Gemar-
kung Oberlauchringen) förmlich für die öffentliche Nutzung zu 
widmen. Seitens des Gemeinderates wurde die Widmung einstim-
mig beschlossen.  
 


